
Die Altersvorsorge in der Schweiz 

Das Drei-Säulen-Konzept 

1                                            2                                             3 

1. Staatliche Vorsorge - 

    für die ganze Bevölkerung - deckt den Existenzbedarf - Umlageverfahren 

2. Berufliche Vorsorge – Pensionskasse Deckung des gewohnten Lebensbedarfes 

    Kapitaldeckungsverfahren  

3. Individuelle Vorsorge zur Deckung von Lücken oder für den 

    persönlichen Wahlbedarf durch Sparkapital 

 

AHV / IV 

EL / IPV 

HE 

BVG 
 

 

Individuelle  

Vorsorge 
  



Übersicht Finanzen im AHV-Rentenalter: 
 

Basis-Einkommen: 

• AHV Rente 
 

• BVG Rente    Bestehend / gegeben 
 

• Vermögen 

 

Bei ungenügendem Grundeinkommen: 

• Ergänzungsleistungen zur AHV 

 

Sozialversicherungsrechtliche Ansprüche die Betreuung und Pflege massgeblich sind: 

• Hilflosenentschädigung  
 

• Betreuungsgutschriften 
 

• Krankenversicherung  

  

Weiteres: 

• Individuelle Finanzhilfe / Gesuche  
 

• Vergünstigungen und Steuererlass 

 

Erschliessen 

Beantragen 

Erschliessen 



 

Ergänzungsleistungen (EL) 

 Keine Leistung ohne Antrag 

 Antrag an die Ausgleichskasse über die AHV-

Zweigstelle der Gemeinde stellen. Formular 
 

 Beratung 

 Der Anspruch kann nur individuell abgeklärt 

werden. 

 Lassen Sie sich von der AHV- Zweigstelle oder 

der Pro Senectute beraten! 

 



 

Hilflosenentschädigung 

 
 Anspruchsvoraussetzung 

 Bezug einer Rente der AHV oder IV, mindestens 

 seit 1 Jahr pflegebedürftig 
 

 Leistung 

 Ungeachtet der finanziellen Situation! 

    234.- leicht 585.- mittel / 936.- schwer  mtl.  
 

 Antrag 

 Mittels Antragsformular an IV-Stelle Kanton SO  



Sozialberatung konkret 

 

Individuelle Finanzhilfe 

 
Wenn alle Mittel abgeklärt und 

ausgeschöpft sind, besteht bei einem 

Vermögen von unter: 

 

Fr. 10‘000.- für alleinstehende 

Fr. 20‘000.- für Ehe-/Konkubinats Paare 

 

die Möglichkeit, auf individuelle 

Finanzhilfen, durch die Pro Senectute- 

 

 



Wir beraten Sie gerne! 
 

Pro Senectute Kanton Solothurn 

Fachstellen für Altersfragen 
 

Dorneck-Thierstein               061 781 12 75 

Grenchen und Umgebung  032 653 60 60 

Olten-Gösgen   062 287 10 20 

Solothurn und Umgebung /  

Thal-Gäu   032 626 59 79 

Kantonale Geschäftsstelle 032 626 59 59 

 

         PC Konto 45-455-2 

 

 

 


